Sicherheitstechnische Regel des KTA

Inhaltlich Gberpruft und unverandert
weiterhin gultig: 2010-11

KTA 3601

Laftungstechnische Anlagen in Kernkraftwerken

Fassung 11/05

Friihere Fassung der Regel:  6/90 (BAnz. Nr. 41 a vom 28. Februar 1991)

Inhalt

Seite
(TN gl | F=To =] o E T O T PO PP PR OPPPPRPTI 2
1 ANWENAUNGSDEIEICK ... e e e e e e e e s s e e e e e e e s s essataeeeeeestbaeeaaeeesannees 2
2 T o 11 =P P PP PP UPRRPROt 2
3 Anforderungen an das Konzept von liftungstechnischen Anlagen ... 3
4 Einteilung der liftungstechnischen Anlagen nach LUftungsKIassen..........ccooovviviiiiiee i 3
5 Luftungstechnische GeSamMIaNIAgE. .........cciiiiiiiiiiie e e e s e e e e e e et ae e e e e ennes
5.1  Anforderungen an di€ AUSIEQUING ......ccooiuuiiiiiiia et e e e e e e ettt e e e e e e e e et beeeeaaeeeanraeeeeesaannneeeens
5.2 Luftungstechnische Einrichtungen der Liiftungsklasse 1
5.3 Luftungstechnische Einrichtungen der Luftungsklasse 2
6 LeittechnisChe EINFICNIUNGEN .......oiiiiiiie ettt e e e ee s 9
6.1  Allgemeine ANTOrAEIUNGEN .........uiiiiiii ettt e e e e e et e e e e e e e s abbe e e e e e aannnnreeeas 9
6.2  Luftungstechnische Einrichtungen der LURIUNGSKIASSE L........ccvvviiiiiiiiiiiiieeieie e 9
6.3 Luftungstechnische Einrichtungen der LUtUNGSKIASSE 2.......c.oooiiiiiiiiiiiiiiiie e 10
6.4 Filteranlagen und KOMPONENTEN .........iiiiiiiiiiiie ettt s et e e e e et e e s nne e e s nneeeas 10
7 Prifungen der liftungstechnischen EinfiChtUNgen.............oviiiiiiiiiiiiiice e
7.1 Inbetriebsetzungsprufungen der liftungstechnischen Anlage
7.2 Wiederkehrende PrifUNQeN ..........oiiii oot e e e e e s st e e e e e s satbbaae e e ennnareeeas
8 Prifungen der FILEranIagen ........ooo e et e e st e e e et e e e e e 12
8.1  Allgemeine ANFOTAEIUNGEN .......vviiiiiiie ettt e et e et e e e e e b e s e e s nneee s 12
8.2  Abnahme- und FUNKONSPIUTUNG . .....uuiiiiiiiie ittt e s e et e e e st e e e sneeeaneeeean 12
8.3  Betriebstberwachung und wiederkehrende Prifungen der Filter und des Jodsorptionsmaterials ........ 13

Anhang A: Beispiele fur Anforderungen und Prifvorgaben bei ausgefiihrten luftungstechnischen Anlagen... 14

Anhang B: Zusatzliche Anforderungen fiir Filtermedien und Filterelemente

Anhang C: Bestimmungen, auf die in dieser Regel verwiesen Wird ...


anwender
 Inhaltlich überprüft und unverändert  
 weiterhin gültig: 2010-11


KTA 3601 Seite 2

Grundlagen

(1) Die Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA)
haben die Aufgabe, sicherheitstechnische Anforderungen
anzugeben, bei deren Einhaltung die nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen
Schaden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage
getroffen ist (8 7 Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz -AtG-), um die im
AtG und in der Strahlenschutzverordnung (StriSchV) festge-
legten sowie in den ,Sicherheitskriterien fir Kernkraftwerke*
und den ,Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von Kern-
kraftwerken mit Druckwasserreaktoren gegen Stoérféalle im
Sinne des § 28 Abs. 3 StrISchV - Storfall-Leitlinien — " (in der
Fassung vom 18.10.1983) weiter konkretisierten Schutzziele
zu erreichen.

(2) Der Erfiillung der Genehmigungsvoraussetzungen nach
§ 7 AtG fur die Errichtung und den Betrieb der Anlage dienen
unter anderem Einrichtungen zur Riickhaltung fester, flussiger
und gasformiger radioaktiver Stoffe in den vorgesehenen
UmschlieBungen, zur Handhabung und kontrollierten Fiihrung
der radioaktiven Stoffe innerhalb der Anlage sowie zur Abgabe
radioaktiver Stoffe auf hierfir vorgesehenen Wegen. An diese
Einrichtungen werden in den Regeln der Reihe KTA 3600
konkrete sicherheitstechnische Anforderungen gestellt.

(3) Luftungstechnische Anlagen in Kernkraftwerken dienen
folgenden Zielen:

a) die im bestimmungsgemaflen Betrieb und bei Storfallen
mit der Fortluft abzuleitende Menge der radioaktiven Stoffe
entsprechend den Strahlenschutzgrundsatzen der 88 6, 47
und 49 Absatz 1 StrlSchV gering zu halten,

b) die durch radioaktive Stoffe in der Raumluft bedingte
Strahlenexposition des Betriebspersonals entsprechend
den Strahlenschutzgrundsatzen in 8 6 Abséatze 1 und 2
StrlSchV gering zu halten,

¢) Schutz von Systemen und Komponenten durch Einhaltung
vorgegebener Raumluftzustéande,

d) Schutz der Anlage vor dem Eindringen von brennbaren
und schadlichen Gasen und Drucksto3en,

e) vorgegebene sonstige Raumluftzustdnde, insbesondere
unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes, einzuhalten.

(4) Anforderungen an die Arbeitsumgebung von Warte,
Notsteuerstelle und értlichen Leitstdnden unter ergonomischen
Gesichtspunkten sind in KTA 3904 ,Warte, Notsteuerstelle
und ortliche Leitstande in Kernkraftwerken“ festgelegt.

(5) Anforderungen an den Brandschutz bei luftungstechni-
schen Anlagen sind in KTA 2101.1 bis KTA 2101.3 ,Brand-
schutz in Kernkraftwerken“ geregelt.
Hinweis:
a) Anforderungen an die liftungstechnischen Anlagen fur Labor
raume und Radionuklidlaboratorien sind in DIN 25425-1,
DIN 25466 und DIN 1946-7 enthalten.
b) Anforderungen an Auslegung und Betrieb von Liftungsanla-

gen ergeben sich auch aus dem konventionellen Regelwerk,
z. B. Arbeitsstéttenrichtlinien, DIN-Normen.

1 Anwendungsbereich

(1) Diese Regel ist anzuwenden auf festinstallierte Iiftungs-
technische Anlagen in Kernkraftwerken mit Druckwasserreak-
toren, im folgenden DWR genannt, und in Kernkraftwerken mit
Siedewasserreaktoren, im folgenden SWR genannt. Wenn
mobile Filter zur Filterung der Fortluft verwendet werden, mis-
sen sie sinngemaf den Anforderungen dieser Regel geniigen.

(2) Die luftungstechnischen Einrichtungen werden bestimm-
ten Raumgruppen zugeordnet, die in den Tabellen A-1, A-2
und A-3 als Beispiele fiir die Reaktortypen DWR und SWR
angegeben sind.

(3) Nicht zum Anwendungsbereich der Regel gehdren:
a) Abgasanlagen,

b) Leck- und Behélterabsaugesysteme,
Hinweis:
Anforderungen an Abgasanlagen und Leck- und Behélterab-
saugesysteme sind in KTA 3605 ,Behandlung radioaktiv kon-
taminierter Gase in Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren®
festgelegt.

c) Einrichtungen zur Uberwachung der Ableitung gasformiger
und schwebstoffgebundener radioaktiver Stoffe,
Hinweis:
Anforderungen an Einrichtungen zur Uberwachung der Ablei-
tung gasférmiger und schwebstoffgebundener radioaktiver Stof-
fe sind in den Regeln KTA 1503.1 bis KTA 1503.3 ,Uberwa-
chung der Ableitung gasférmiger und an Schwebstoffen gebun-
dener radioaktiver Stoffe* festgelegt.
d) Einrichtungen zur Uberwachung der Radioaktivitat in der
Raumluft und in der Raumabilulft,
Hinweis:
Anforderungen an Einrichtungen zur Uberwachung der Radio-
aktivitat in der Raumluft und in der Raumabluft sind in KTA
1502 (11/05) ,Uberwachung der Radioaktivitat in der Raumluft
von Kernkraftwerken* festgelegt.
e) Anlagen zur Inertisierung und Deinertisierung des Sicher-
heitsbehalters,
Hinweis:
Anforderungen an Anlagen zur Inertisierung und Deinertisie-
rung des Sicherheitsbehélters sind in Unfallverhitungsvor-
schriften (UVV) und Arbeitsstattenrichtlinien (ASR) enthalten.
f) Anlagen zur Uberwachung, Durchmischung und zum Ab-
bau von Wasserstoff, der infolge Radiolyse, Metall-
Wasser-Wechselwirkung oder Schmelze-Beton-Wechsel-
wirkung im Sicherheitsbehélter freigesetzt wird.

2 Begriffe

Einige Begriffe werden anhand des Bildes 2-1 erklart.
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Bild 2-1: Benennungen von Luftstrémen und Anlagen

(1) Abluft
Abluft ist die aus einem Raum abgefiihrte Luft.

(2) Abscheidegrad eines Filters

Abscheidegrad eines Filters fir einen bestimmten abzuschei-
denden Stoff ist das Massenverhaltnis des vom Filter abge-
schiedenen zu dem ihm zugefuhrten Stoffes.

(3) AuRenluft
AuBenluft ist die aus dem Freien angesaugte Luft.

(4) Dekontaminationsfaktor

Der Dekontaminationsfaktor eines Filters fir einen bestimmten
abzuscheidenden Stoff ist der Quotient aus der Konzentration
dieses Stoffes in der Filterzuluft und der Konzentration dieses
Stoffes in der Filterabluft.



(5) Druckzone einer liftungstechnischen Anlage

Druckzone einer liiftungstechnischen Anlage ist eine zusam-
menhangende Zone, die durch Rdume und Raumgruppen
gleichen Druckes gebildet wird.

(6) Fortluft
Fortluft ist die in das Freie abgefuhrte Abluft.

(7) K-Faktor eines Jodsorptionsmaterials

K-Faktor eines Jodsorptionsmaterials (Jodsorbens) ist der
Quotient aus dem dekadischen Logarithmus des Dekonta-
minationsfaktors infolge Durchstromung des Jodsorptions-
materials und der Verweilzeit der Luft in dem Jodsorptions-
material.

Hinweis:

Der K-Faktor ist abhangig von der Art des Prifmittels und den

Prufbedingungen.

(8) Leckluft
Leckluft ist die unkontrolliert ein- oder ausstromende Luft.

(9) Luftungstechnischer Strang

Liftungstechnischer Strang ist eine zusammenhdngende
Anordnung von Komponenten im Verlauf der Luftfiihrung.

(10) Luftwechsel eines Raumes

Luftwechsel eines Raumes ist der Quotient aus dem Volu-
menstrom der ihm zugefihrten Luft und seinem freien Volu-
men.

(11) Redundanz

Redundanz ist das Vorhandensein von mehr funktionsbereiten
technischen Mitteln, als zur Erfullung der vorgesehenen Funk-
tion notwendig ist.

(12) Umluft

Umluft ist die innerhalb eines luftungstechnisch begrenzten
Bereiches umgewalzte oder riickgefiihrte Luft.

(13) Volumenstrom einer liftungstechnischen Anlage

Volumenstrom einer liftungstechnischen Anlage ist der Quo-
tient aus dem Luft- oder Gasvolumen, das in einer Zeit durch
die luftungstechnische Anlage oder Komponente stromt, und
dieser Zeit.

(14) Zuluft
Zuluft ist die einem Raum zugefiuhrte Luft.

(15) Zweitluft

Zweitluft ist die nach Durchstrdomen eines Raumes als Zuluft
fur einen weiteren Raum verwendete Luft.

3 Anforderungen an das Konzept von liftungstechni-
schen Anlagen

(1) Die Fortluft aus Kontrollbereichen ist kontrolliert, d. h. nur
Uber die daflir vorgesehenen Wege abzuleiten.

(2) Die Luft von Fortluftstrangen muss zur Rickhaltung von
radioaktivem Jod und radioaktiven Schwebstoffen gefiltert
werden, soweit dies gemafl Auslegungskonzept des Kern-
kraftwerkes zum Schutz der Umgebung erforderlich ist.

(3) Die Jod- und Schwebstoffaktivitatskonzentrationen in der
Raumluft sind durch Umluftfilteranlagen oder Bemessung der
Abluftmenge gering zu halten, soweit dies zum Schutz des
Betriebspersonals erforderlich ist.

(4) Strahlenschutztechnisch vorgegebene Raumunterdriicke,
Raumunterdruckstaffelungen und Luftstrdmungsrichtungen
sind einzuhalten.

(5) Vorgegebene zuldssige Raumlufttemperaturen, Luft-

feuchten und Mindestluftwechsel sind einzuhalten.
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(6) Begehbare R&ume sind mit dem erforderlichen Auf3en-
luftanteil zu versorgen.

(7) Brennbare und schadliche Gase und Dampfe sind mit
der Raumluft abzuleiten.

(8) Gegen das Eindringen von brennbaren und schadlichen
Gasen und von DruckstdfRen durch Liftungséffnungen in Be-
reiche mit sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteilen sind
Vorkehrungen zu treffen.

4 Einteilung der luftungstechnischen Anlagen nach
Liftungsklassen

(1) Luftungstechnische Anlagen, die einer der folgenden
Luftungsklassen zuzuordnen sind, missen die Anforderungen
dieser Regel erfiillen.

a) Die Luftungsklasse 1 umfasst liftungstechnische Anlagen
und Komponenten, die im Rahmen der nach § 49 Ab-
satz 1 StrlISchV gegen Storfélle zu treffenden Vorsorge er-
forderlich sind.

Hinweis:

Hierzu gehoéren die Anlagen, die zur kontrollierten Fiihrung oder
zur Verringerung einer storfallbedingten Freisetzung radioaktiver
Stoffe oder die zur Warmeabfuhr aus Raumen erforderlich sind, in
denen Anlagen zur Storfallbeherrschung untergebracht sind.

b) Die Luftungsklasse 2 umfasst liftungstechnische Anlagen
und Komponenten, die fur den bestimmungsgemafien Be-
trieb erforderlich sind und strahlenschutztechnische Be-
deutung haben.

(2) Die Zuordnung der einzelnen luftungstechnischen Anla-
gen zu diesen Liftungsklassen stellt eine Bewertung ihrer
sicherheitstechnischen Bedeutung dar.

Hinweis:

Im Anhang A sind Beispiele fiir die Zuordnung der liftungstechni-
schen Anlagen bei derzeit ausgefiihrten DWR und SWR in Tabel-
le A-1 fur die Luftungsklasse 1 und in Tabelle A-2 fur die Luf-
tungsklasse 2 zusammengestellt.

(3) Aus der Zuordnung von liftungstechnischen Anlagen
und Komponenten zu einer der beiden Luftungsklassen erge-
ben sich unmittelbar noch keine unterschiedlichen spezifi-
schen Anforderungen an die einzelnen Komponenten. Sofern
spezifische sicherheitstechnische Anforderungen an die Kom-
ponenten bestehen, sind sie in dieser Regel angegeben.

Hinweis:
Sonstige spezifische Anforderungen an die Komponenten hin-
sichtlich Auslegung und Prifung sind in DIN 25496 enthalten.

(4) An luftungstechnische Anlagen und Komponenten, die
keiner der beiden Luftungsklassen zuzuordnen sind, werden in
dieser Regel keine Anforderungen gestellt; hierzu existieren
jedoch einschlagige Anforderungen in Technischen Regeln,
z.B. in DIN1946-7, DIN 1751, DIN EN 13779 und DIN
EN 12792.

Hinweis:
In Tabelle A-3 sind Beispiele solcher luftungstechnischen Einrich-
tungen bei derzeit ausgefiihrten DWR und SWR zusammengestellt.

5 Liftungstechnische Gesamtanlage

5.1  Anforderungen an die Auslegung

5.1.1  Allgemeine Anforderungen

(1) Luftungstechnische Anlagen sind fur zuverlassigen Dau-
erbetrieb auszulegen sowie priffreundlich, wartungsfreundlich
und reparaturfreundlich aufzubauen und entsprechend den
Strahlenschutzgrundsétzen in 8 6 Abséatze 1 und 2 StrISchV
leicht zugénglich zu gestalten. Ein Austausch von zu warten-
den Komponenten, z. B. Ventilatoren, Luftungsklappen, Arma-



KTA 3601 Seite 4

turen, Mess-Sonden, muss ohne wesentliche bauliche Ande-
rungen und ohne Demontage von Komponenten sicherheits-
technisch notwendiger Anlagen mdglich sein.

(2) Luftungstechnische Anlagen und Komponenten der Liif-
tungsklasse 1 missen gegen die Einwirkungen aus denjeni-
gen Auslegungsstorfallen ausgelegt werden, zu deren Beherr-
schung sie erforderlich sind.

(3) Luftungstechnische Anlagen und Komponenten sind
hinsichtlich ihrer Standsicherheit und ihrer Aufhdngung gegen
induzierte Erschitterungen bei Auslegungsstorfallen auszule-
gen, sofern Sekundérschéden an Einrichtungen auftreten
kdnnen, welche einen sicheren Einschluss radioaktiver Stoffe
sicherstellen miissen oder zum Uberfilhren der Anlage in den
sicheren Zustand und Halten im sicheren Zustand erforderlich
sind.

Hinweis:

Diese Forderungen koénnen auch dadurch erfillt werden, dass

durch besondere MalRnahmen die Einwirkung von Erschitterun-

gen auf Komponenten begrenzt wird.

(4) AuRenluft- und Fortluftéffnungen fir Gebaude, die gegen
Druckbelastungen durch auf3ere Explosionen auszulegen sind,
sind mit Druckstof3sicherungen, z. B. Druckstol3ventilen oder
Labyrinthsystemen, auszurusten, falls dies zum Schutz der
Komponenten im Gebéaude erforderlich ist.

(5) Bei llftungstechnischen Anlagen sollen die der Kontami-
nation ausgesetzten Oberflaichen so gestaltet werden, dass
eine Kontamination entweder hinreichend gering bleibt oder
eine Dekontamination mdglich ist.

(6) Die Auslegung der Komponenten von luftungstechni-
schen Anlagen, z. B. Kanalen, Klappen und Messsonden, hat
hinsichtlich Werkstoffwahl und Konstruktion so zu erfolgen,
dass sie den bei bestimmungsgemafllem Betrieb maximal zu
erwartenden Dricken und Druckdifferenzen, den relativen
Luftfeuchten sowie den Temperatur-, Korrosions- und Strah-
lungsbedingungen widerstehen. Bei der Auslegung ist auf die
Eigenschaften organischer Dichtmaterialien zu achten.

(7) Im Hinblick auf mégliches Versagen der Unterdruckrege-
lung und SchlieRen durch Fehlbedienung der Liftungsarmatu-
ren am Sicherheitsbehéalter sind MaRnahmen zu treffen, durch
die ein Auftreten unzuldssiger Driicke im Sicherheitsbehélter
bei samtlichen Betriebszustédnden der luftungstechnischen
Anlage wirksam verhindert wird.

(8) Die Zentrale der AuRenluftanlage im Kontrollbereich soll
Uber Druckausgleichsschleusen vom Ubrigen Kontrollbereich
getrennt werden.

(9) Die bautechnische UmschlieBung des Kontrollbereiches
ist lufttechnisch so dicht zu gestalten, dass die in den Tabel-
len 5-1 und 5-2 angegebenen Orientierungswerte fir die
Raumluftunterdriicke zur Aufrechterhaltung einer gerichteten
Luftstromung erreicht werden kénnen.
Hinweis:
Derzeit betragt im Maschinenhaus bei SWR der einstrdomende
Leckluftvolumenstrom maximal die Halfte des Zuluftnennvolu-
menstromes. In den brigen Raumen des Kontrollbereiches bei
Leichtwasserreaktoren betragt der einstromende Leckluftvolu-
menstrom maximal ein Zehntel des Zuluftnennvolumenstro-
mes.

(10) Tdren sind so anzuschlagen, dass sie durch die vorhan-
denen Differenzdriicke zugezogen werden, soweit nicht tber-
geordnete Gesichtspunkte, z. B. Flucht und Druckauslegung,
dagegen sprechen.

(11) Zur Abfuhrung brennbarer und schédlicher Gase und
Dampfe sind die entsprechenden Regeln der Technik anzu-
wenden.

Hinweis:

Zur Abfiihrung brennbarer Gase und Dampfe sind in KTA 2101.1

bis KTA 2101.3 entsprechende Angaben enthalten.

(12) Sofern in Abschnitt 5 nicht anders gefordert, dirfen alle
elektrischen Verbraucher der luftungstechnischen Anlage,
z. B. Ventilatoren, an die Eigenbedarfsanlage angeschlossen
werden.

Gebéaude, Raumgruppe Unterdruck
(Druckzone) in mbar

Reaktorgebaude

1 GrolRe Anlagenrdume im Sicherheitsbehélter 2,5

2 Kleine Anlagenrdume im Sicherheitsbehélter 2,0

3 Betriebsraume im Sicherheitsbehalter 1,5

4 Ringraum bei normalem Reaktorbetrieb 1,0

5 Ringraum bei Durchdringungsabschluss >1,0
Reaktor-Hilfsanlagengebaude 0,5

Tabelle 5-1: Orientierungswerte fiir eine Druckstaffelung in
den Geb&uden oder Raumgruppen gegenuber
AuRBenatmosphare bei einem Kernkraftwerk mit
Druckwasserreaktor zum Erreichen einer gerich-
teten Luftstrémung

Gebéaude, Raumgruppe Unterdruck
(Druckzone) in mbar
Reaktorgebaude
1 Sicherheitsbehalter 159
2 Ringspalt, soweit vorhanden 10,0
3 Reaktorgebdude bei normalem Reaktorbetrieb 1,0
4 Reaktorgebaude bei Durchdringungsab- | 1,0
schluss bei Anlagen ohne zweite Dichthaut
Reaktor-Hilfsanlagengebaude 0,5
Nukleares Betriebsgebaude 0,5
Maschinenhaus 0,3

1) bei nicht inertisiereten Sicherheitsbehaltern

Tabelle 5-2: Orientierungswerte fiir eine Druckstaffelung in
den Geb&auden oder Raumgruppen gegenuber
AuRenatmosphare bei einem Kernkraftwerk mit
Siedewasserreaktor zum Erreichen einer gerich-
teten Luftstrémung

5.1.2 Raumluftzustande

(1) In den einzelnen Geb&uden oder Bereichen sind die von
der Systemtechnik geforderten Raumluftzustande einzuhalten.
Die Orientierungswerte der Tabelle 5-3 sind zu beachten.

(2) Wird die Luft befeuchtet, dirfen dadurch der Luft keine
Schadstoffe oder Aktivitdt zugefiihrt werden. Bei der Erzeu-
gung von Befeuchtungsdampf mittels der Energie des Primér-
kuhlmittels Uber Waéarmetauscher missen mindestens zwei
Materialbarrieren oder eine Material- und eine Druckbarriere
gegeniiber dem Primarkihimittel vorhanden sein.

5.1.3  Luftfuihrung

(1) Die Druckstaffelung und Luftfihrung der R&ume sind
grundsatzlich so einzustellen, dass Luft von R&umen oder
Raumgruppen geringerer Kontaminationsgefahrdung zu sol-
chen hoherer stromt.




(2) Zur Vermeidung einer Verschleppung radioaktiver Stoffe
durch die Raumluft sind in den Geb&uden die in den Tabellen
5-1 und 5-2 angegebenen Orientierungswerte fiir die Raum-
luftunterdriicke gegentiber der Au3enatmosphére einzuhalten.
Die luftungstechnischen Anlagen sind so auszulegen, dass
eine die Messung beeintrachtigende Kontamination der Raum-
luft des Aktivitdts-Messraumes zur Fortluftiberwachung aus-
geschlossen werden kann.

(3) Die Raumgruppen sind zur Vermeidung einer Verschlep-
pung radioaktiver Stoffe durch die Raumluft und zur Sicher-
stellung der geforderten Raumluftunterdriicke gegeneinander
und gegeniber der AulRenatmosphéare so abzudichten, dass
die Werte nach den Tabellen 5-1 und 5-2 erreicht werden
kdnnen.

(4) In den Betriebsrdumen innerhalb des Sicherheitsbehal-
ters bei DWR und innerhalb des Maschinenhauses bei SWR
sollte ein Luftwechsel von 0,1 pro Stunde eingehalten werden.

Hinweis:

Fir die Anlagenraume innerhalb des Sicherheitsbehalters ist kei-
ne Vorgabe von Mindestluftwechseln notwendig, da ein Betreten
dieser Raume fur den Leistungsbetrieb des Reaktors nicht erfor-
derlich ist. Der Luftwechsel in diesen Raumen wird durch die For-
derung nach einer méglichst geringen Abgabe von radioaktiven
Stoffen an die Umgebung bestimmt und sollte einen Wert von 0,1
pro Stunde nicht Uberschreiten.
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(5) Die Fuhrung der Spiilluft innerhalb des Sicherheitsbehél-
ters bei einem DWR ist so vorzusehen, dass die Raume unter
Einhaltung des in (1) festgelegten Grundsatzes gespilt wer-
den kdnnen.

514 Dichtheit

(1) Die hochstzulassige spezifische Leckrate von luftungs-
technischen Strangen, an die in dieser Regel besondere
Dichtheitsanforderungen gestellt werden, darf den Wert von
10 lh-m? (bei einem Druck von 1 bar und einer Temperatur
von 20 °C) bei einer Druckdifferenz von 20 mbar nicht tuber-
schreiten, wobei die Flache, auf die sich die Leckrate bezieht,
die Oberflache des liftungstechnischen Stranges in Abgren-
zung zur Umgebung ist.

(2) Der Nachweis der Einhaltung der héchstzulassigen spe-
zifischen Leckrate nach (1) ist durch Berechnung Uber den
gemessenen Druckabfall je Zeiteinheit oder Messung des zur
Konstanthaltung der Druckdifferenz von 20 mbar notwendigen
Nachspeisevolumens oder mittels eines Schaummitteltests,
z. B. Nekaltest, zu erbringen. Die Leckrate beweglicher Durch-
fuhrungen im lGftungstechnischen Strang, z. B. von Wellen-
durchfuhrungen, Filtereinsatzen, ist in die Bestimmung der
spezifischen Leckrate des luftungstechnischen Stranges ein-
zubeziehen.

(nur DWR)

Lfd. Gebaude, Raumgruppe Bereich flr die mittlere Mittlere Luftfeuchte 1
Nr. Raumlufttemperatur 2 in °C

1 |Warte 22 bis 26 40 % bis 65 % rel. Feuchte

2 | Sonstige standig besetzte Raume 22 bis 26 40 % bis 65 % rel. Feuchte

3 | Elektronikréume 15 bis 35 2) -

4 | Schaltanlagenraume 15 bis 35 2 6) -

5 | Sonstige standig begehbare Raume 9 15 bis 35 min. 4 g Wasser/kg trocke-
ne Luft, Taupunktunter-
schreitung unzulassig

6 Nicht standig begehbare Raume oder selten begangene 15 bis 35 4 Taupunktunterschreitung

Réaume 15 bis 35 5 unzuléssig
Aushahmen:
a | Frischdampf- und Speisewasserarmaturenkammer 15 bis 60 -

b | Notspeisegebaude (Notstandsgebaude)

15 bis 35 2) 6) -

¢ | Dieselmaschinenraume

10 bis 50 2 -
siehe KTA 3702

d | Maschinenhaus

10 bis 45 9 -

e | Batterierdume

18 bis 25 -

2) Der obere Grenzwert gilt auch wéhrend und nach Storfallen.

4) |m Aufenthaltsbereich von Personen.

1 Die mittlere Raumlufttemperatur und mittlere Raumluftfeuchte werden grundsétzlich aus den Abluftzustanden abgeleitet.
3 Hierzu gehort auch der Reaktorgeb&auderingraum einschlie3lich seiner Messumformerraume im bestimmungsgemailen Betrieb.

5) Solange diese Raume nicht begangen werden oder an Staustellen.
6) Der obere Grenzwert gilt fir das 24-Stunden-Mittel, kurzzeitig sind 40 °C zulassig.

Tabelle 5-3: Orientierungswerte fir Raumluftzustande in den Geb&auden oder Raumgruppen im Normalbetrieb
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() Luftungstechnische Strange mit betriebsmaRigem Uber-
druck gegenuber ihrer Umgebung, die zur Fihrung kontami-
nierter Luft eingesetzt werden, mussen in betrieblich began-
genen Bereichen mit geringer Kontaminationsmaoglichkeit der
Luft entsprechend den Dichtheitsanforderungen nach (1) aus-
gefiihrt werden. Bei einem DWR muss die gleiche Forderung
von saugseitigen Ringraumabsaugungskanélen auf3erhalb des
Ringraumes erfullt werden.

(4) Umgehungsleitungen zu Filteranlagen und deren Kanéle,
Flanschverbindungen, Blindflansche und zugehorige Absperr-
klappen sind dicht nach (1) auszufiihren. Dies gilt auch fir
Verbindungskanale zwischen Filter und nachgeschaltetem
Ventilator, wenn Filter und Ventilator in dem Raum aufgestellt
sind, dessen Luft zu filtern ist.

(5) Luftungstechnische Strange sind mit zuganglichen und
dicht verschlieBbaren Offnungen zur Messung der Volumen-
stréme auszustatten.

5.1.5  Beliftung von elektrotechnischen Einrichtungen

(1) Bei der Auslegung von liftungstechnischen Anlagen zur
Kihlung von Komponenten des Reaktorschutzsystems ist
KTA 3501 Abschnitt 8 einzuhalten.

(2) Die Batterieraume mussen nach DIN EN 50272-2 beliif-
tet werden.

(3) Die fur die Liftung der Batterieraume vorgesehenen
Fortluftventilatoren sind grundsétzlich an das Notstromsystem
anzuschlieRen. Diese Forderung entféllt, wenn die zu erwar-
tende Unterbrechungszeit der Eigenbedarfsversorgung kiirzer
ist als die nach KTA 2103 Abschnitt 5.6 Absatz 4 ermittelte
zulassige Unterbrechungszeit der Beliiftung. Die fir das Kern-
kraftwerk zugrunde zu legende Stromunterbrechungszeit ist
dabei zu beachten.

(4) Die Fortluftventilatoren fur Batterierdume sind redundant
vorzusehen, wenn die fir deren Instandsetzung oder den
Austausch zugrunde zu legende Zeitspanne langer dauert als

die zuléssige Unterbrechungszeit der Beliiftung nach
KTA 2103.
5.1.6  Luftfilteranlagen

(1) Luftfilteranlagen zur Reinigung der Luft aus dem Kontroll-
bereich sind im Kontrollbereich aufzustellen; sie sollen még-
lichst auf den Saugseiten der Ventilatoren angeordnet sein.

(2) Luftfiltergehduse missen so dicht sein, dass der Leckvo-
lumenstrom einen Wert von 0,003 % des Nennvolumenstro-
mes (Herstellerangabe) nicht Uberschreitet.

Hinweis:
a) Priufbedingungen sind in DIN 25496 enthalten.

b) Fur die verbindenden Kanalstrange gilt die Dichtheitsanforde-
rung nach 5.1.4 (1).

(3) Bei Filteranlagen, die wahrend und nach Storfallen be-
trieben werden missen, ist eine dauerhafte und wartungsfreie
Funktion beim Eintreten eines Auslegungsstorfalles sicherzu-
stellen.

(4) Filteranlagen, die wéhrend und nach Storfallen betrieben
werden missen, sind so auszulegen, dass die in ihnen enthal-
tenen Filterelemente und deren Material den Beanspruchun-
gen aus den Auslegungsstdrfallen, fir deren Beherrschung sie
erforderlich sind, z. B. durch Druck, Druckstof3e, Feuchte,
Temperatur, ionisierende Strahlung, Schwingungen und korro-
sive Stoffe, standhalten.

(5) Filteranlagen, die auslegungsgemal kontinuierlich be-
trieben werden muissen, missen den Filterwechsel wahrend
des Abluftbetriebes ohne Unterschreitung des geforderten
Mindest-Abscheidegrades gestatten.

(6) Die Filtergehduse sind derart auszuftihren, dass das
Auswechseln von Schwebstofffilterelementen ohne Kontami-
nation der Umgebung oder der Reinluftseite mdglich ist.

5.1.7  Jodfilteranlagen

(1) Bei der Auslegung der Jodfilteranlagen sind die Anforde-
rungen an das Jodsorptionsmaterial in B 3 einzuhalten.

(2) Der geforderte Mindest-Abscheidegrad darf bei den beim
bestimmungsgemalen Betrieb auftretenden Betriebsbedin-
gungen wie des Volumenstroms, der Temperatur, der relativen
Luftfeuchte und der Beladung des Jodsorptionsmaterials
durch Schadstoffe und kondensiertes Wasser nicht unter-
schritten werden. Dies gilt ebenso in Bezug auf die Betriebs-
bedingungen wahrend des Auslegungsstorfalles, fir dessen
Beherrschung die Jodfilteranlage erforderlich ist.

Hinweis:

Eine Temperaturerh6hung ist durch die Zerfallswarme akkumulier-

ter radioaktiver Stoffe méglich.

(3) Das Jodsorptionsmaterial muss kontaminationsfrei ge-
wechselt werden kénnen.

(4) Jodfilteranlagen, die gemafl Auslegung wahrend und
nach Stérfallen zur Filterung der Abluft erforderlich sind, sind
im Sorptionsteil als Schittbettfilter auszufiihren. Es ist eine
Gesamtbetttiefe des Jodsorptionsmaterials von mindestens
20 cm vorzusehen. Die Verweilzeit darf nicht unter 0,5s
betragen.

Hinweis:

Mit dieser Auslegung sind alle Zuschlage fiir mogliche Schad-

stoffbeladungen und zeitbedingte Verluste an Abscheidevermo-

gen abgedeckt.

(5) Jodfilteranlagen sind Schwebstofffilterelemente mindes-
tens der Filterklasse H 13 nach DIN EN 1822-1 vorzuschalten
und Schwebstofffilterelemente mindestens der Filterklas-
se H 11 nach DIN EN 1822-1 nachzuschalten.

(6) Jodfilteranlagen sind mit Vorrichtungen zu versehen, die
die Entnahme einer représentativen Probe des Jodsorptionsma-
terials zur Uberpriifung ihres Abscheidevermogens gestatten.

a) Werden hierfur Kontrollfilter vorgesehen, miissen sie aus
mindestens zwei hintereinander geschalteten Einzelfiltern
bestehen. Diese Kontrollfilter sind mit Leitungen mit einem
ausreichenden Durchmesser von mindestens 25 mm so
anzuschlieRen, dass sie von oben angestromt werden. Die
Volumina der Sorbentien eines jeden Einzelfilters missen
gleich sein. Die Summe der Volumina muss gleich dem
Volumen einer Saule mit einem Durchmesser von 50 mm
und einer Lange, die der Betttiefe des zu kontrollierenden
Jodfilteranlagen entspricht, sein.

b) Wird hierfir die direkte Probeentnahme vorgesehen, ist
dafiir zu sorgen, dass das entnommene Jodsorptionsmate-
rial aus dem direkt durch den Luftstrom beaufschlagten
Teil des Filterbettes stammt.

(7) Die Stromungsgeschwindigkeit der Luft durch die Kon-

trollfilter ist so einzustellen, dass die Gesamtverweilzeit im zu

kontrollierenden Jodfilteranlagen gleich der im Kontrollfilter ist.
Hinweis:
Diese Forderung nach einer definierten Einstellung der Ge-
schwindigkeit der Luftstrémung durch die Kontrollfilter kann eine
Reduzierung der Betttiefen der Kontrollfilter erfordern. Zur Erhal-
tung des Aktivkohlevolumens, das in (6) gefordert wird, sind dann
eine VergroRerung des Durchmessers der Kontrollfilter auf etwa
65 mm sowie Vorrichtungen zur Messung und genauen Einstel-
lung des Volumenstromes der Luft erforderlich.

(8) Einrichtungen zur Senkung der Luftfeuchte, z. B. Luft-
erhitzer oder andere gleichwertige technische Einrichtungen,
sind so auszulegen, dass damit die relative Luftfeuchte um
mindestens 10 % unter der relativen Luftfeuchte liegt, fur die
das Filter ausgelegt ist.



(9) Eine Kanalbildung in der Schittung des Jodsorptionsma-
terials muss durch die Ausbildung des Steigers oder eines
anderen zusatzlich zur Verfigung gestellten Reservevolumens
innerhalb des Filtergehduses auch bei zehnprozentiger Volu-
menminderung durch Nachsacken der Schittung sicher aus-
geschlossen werden. Wurde das Jodsorptionsmaterial beim
Einflllen verdichtet, darf eine fiinfprozentige Volumenminde-
rung angenommen werden.

52
521

Luftungstechnische Einrichtungen der Luftungsklasse 1

Liftungstechnische Einrichtungen zur Sicherstellung
des Sicherheitseinschlusses

(1) Die zur betriebsméaRigen Be- und Entliftung und zur
Spillung des Sicherheitsbehélters dienenden Kanaldurchfiih-
rungen durch den Sicherheitsbehdlter sind mit mindestens
zwei hintereinander geschalteten Llftungsarmaturen auszu-
risten, die im Hinblick auf Dichtheitsprifungen an den Dicht-
sitzen, Gehausedurchfiihrungen und Flanschverbindungen mit
Doppeldichtungen mit Absaugmaéglichkeiten auszufiihren sind.
Aquivalente Ausfiihrungen sind zulassig.

Hinweis:

Anforderungen sind in KTA 3404 ,AbschlieBung der den Reaktor-

sicherheitsbehalter durchdringenden Rohrleitungen von Betriebs-

systemen im Falle einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen in

den Reaktorsicherheitsbehdlter* enthalten.

(2) Die Armaturen sind moglichst nahe an der Wandung des
Sicherheitsbehdlters, und zwar je eine innerhalb und auRler-
halb des Sicherheitsbehdlters oder beide auf3erhalb des Si-
cherheitsbehdlters, zu installieren. Die Auslegung der LUf-
tungsarmaturen einschliellich Kanaldurchfiihrungen hinsicht-
lich Auslegungsuberdruck, Auslegungstemperatur und Priif-
Uberdruck mussen denen des Reaktorsicherheitsbehalters
entsprechen.

Hinweis:

Einzelheiten sind in KTA 3404 ,AbschlieBung der den Reaktorsi-

cherheitsbehélter durchdringenden Rohrleitungen von Betriebs-

systemen im Falle einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen in

den Reaktorsicherheitsbehalter* und KTA 3407 ,Rohrdurchfih-

rungen durch den Reaktorsicherheitsbehalter* enthalten.

(3) Der Volumenstrom der Leckluft fur jede Liftungsarmatur
am Sicherheitsbehélter, d. h. Dichtsitze, Gehausedurchfuh-
rungen, Flanschverbindungen, ist in Abstimmung mit den
Dichtheitsanforderungen des Sicherheitsbehélters festzulegen.
Hinweis:
Im Allgemeinen ergibt sich dabei ein Wert von etwa 0,5 I/h (bei ei-
nem Druck von 1 bar und einer Temperatur von 20 °C) bei einer
Druckdifferenz von 20 mbar.

(4) Der Nachweis der Einhaltung der héchstzulassigen spe-
zifischen Leckrate ist durch die Druckabfall-Methode zu
erbringen. Sofern eine Druckabfallmethode aus konstruktiven
Grunden nicht moglich ist, ist eine qualitative Prufung, z. B. mit
schaumbildenden Mitteln zul&ssig.

(5) Kanaldurchfuhrungen durch den Sicherheitsbehélter, die
zur Be- und Entliftung des Sicherheitsbehélters wahrend des
Leistungsbetriebes dienen, sind mit jeweils zwei Absperrarma-
turen mit Schlie3zeiten von kleiner als oder gleich 3 s auszu-
rusten, die grundsatzlich unterschiedlich angetrieben werden.
Werden gleichartige Antriebe fir diese beiden Armaturen
vorgesehen, so ist ihre Zuverlassigkeit durch eine entspre-
chende Gebrauchspriifung nachzuweisen. Die Ansteuerung
der beiden Armaturen muss diversitar oder fiir jede Armatur
redundant aufgebaut sein. Die Durchmesser der Absperrarma-
turen durfen 1000 mm nicht Uberschreiten. Es ist nachzuwei-
sen, dass die Absperrarmaturen den dynamischen Beanspru-
chungen bei einem SchlieBen wahrend des Auslegungsstorfal-
les widerstehen, wobei davon auszugehen ist, dass der
SchlieRvorgang nach 5s ab Eintritt des KihImittelverluststor-
falles abgeschlossen ist. Die Klappen und deren Antriebe sind
so zu schitzen, dass durch einen KihImittelverluststorfall
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keine Beschadigungen auftreten koénnen, die ein sicheres
SchlieRen der Klappen verhindern.

(6) Luftungsarmaturen fir Kanaldurchfiihrungen, die nicht
zur betriebsmafigen Be- und Entliiftung des Sicherheitsbehal-
ters dienen, sind im Leistungsbetrieb geschlossen zu halten
und zu verriegeln. Die Durchmesser durfen 1000 mm nicht
Uberschreiten.

(7) Die Liftungsarmaturen fir Kanaldurchfihrungen, ihre
Steuerung, Antriebsaggregate und Energieversorgung sind
gegen Trimmer-, Temperatur-, Wasser-, Dampf-, Druck- und
Strahlungseinwirkungen so zu sichern, dass nach einem
Kihlmittelverluststérfall eine spatere Be- und Entliiftung des
Sicherheitsbehéalters mdglich ist.

(8) Luftungskandle, die im Leistungsbetrieb zum Sicher-
heitsbehélter offen sind, sind in dem auRerhalb des Sicher-
heitsbehélters liegenden Bereich, in dem Leckagen aus dem
Sicherheitsbehélter gesammelt werden, entweder dicht
nach 5.1.4 (1) und auferdem druckfest auszufuhren oder
mussen an der Durchfiihrung der Reaktorgebdudewand durch
Gebaudeabschlussklappen absperrbar sein. Eine druckfeste
Ausfiihrung der Kanéle liegt vor, wenn sie mindestens dem
1,1fachen des maximal auftretenden Uberdruckes ohne Beein-
tréchtigung der Funktionsfahigkeit widerstehen. Die druckfest
auszulegenden Kanalabschnitte kdnnen durch DruckstoRRklap-
pen begrenzt werden.

Hinweis:

Der maximale Uberdruck kann auftreten, wenn ein Ventilator ge-

gen eine geschlossene Absperrklappe arbeitet.

(9) Auf die fiir die Versorgung, Regelung, Unterdruckmes-
sung und Uberwachung von liifftungstechnischen Anlagen
bendtigten Durchfuhrungen durch den Sicherheitsbehélter sind
die Anforderungen beziglich des sicheren Durchdringungsab-
schlusses des Sicherheitsbehélters anzuwenden.

(10) Die Armaturen sind so anzuordnen, dass ein Anpressen
der SchlieReinrichtung an die Dichtflachen durch einen Uber-
druck im Sicherheitsbehélter bewirkt wird.

5.2.2  Liftungsanlagen zur Aufrechterhaltung eines Unter-

druckes im Ringraum bei Storfallen

(1) Die Ventilatoren miissen so ausgelegt sein, dass auch
bei Nichtverfligbarkeit eines Ventilators, z. B. bei Reparatur,
noch eine Redundanz vorhanden ist. Die elektrischen Antriebe
der Ventilatoren sind an Notstromanlagen unter Beachtung
der strangweisen Trennung anzuschlief3en.

(2) st es zur Vermeidung von unzulassigen Uberdriicken im
Ringraum notwendig, ein verzdgertes SchlieRen der Absperr-
klappen zwischen Ringraum und der Fortluftanlage fir den
Ringraum vorzunehmen, so ist bei der Festlegung der Verz6-
gerungszeit die radiologische Umgebungsbelastung zu be-
rucksichtigen.

(3) Es ist sicherzustellen, dass nach einem Kuhlmittelver-
luststorfall die angeschlossenen R&ume gegeniber der Au-
Renatmosphére bei 75 % des Nennvolumenstromes der Fort-
luftanlage langfristig in Unterdriicken entsprechend den Tabel-
len 5-1 und 5-2 gehalten werden. Dabei ist zu beachten, dass
der Druckaufbau im Sicherheitsbehélter nach einem KuhImit-
telverluststorfall bis zum SchlieBen der Absperrarmaturen
einen Uberdruck in den angeschlossenen Luftkandlen ergibt.
Sollten sich hierdurch Undichtigkeiten ergeben, so kann durch
diese nach erfolgtem Abschluss des Sicherheitsbehélters
AuRenluft in die den Sicherheitsbehélter umgebenden Raume
eindringen.

Hinweis:

Durch Geringhaltung der Fortluftvolumenstrome wird die Verweil-

zeit der Radionuklide in den angeschlossenen Raumen erhéht,

was zur Verringerung der Strahlenexposition in der Umgebung

beitragt.
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(4) Bei Absperrklappen zur luftungstechnischen Trennung
des Reaktorgebaudes von der Auf3enluftanlage nach Tabel-
le A-2, Ifd. Nr. 2.5 und der Fortluftanlage nach Tabelle A-2,
Ifd. Nr. 2.1.3 darf die héchstzulassige spezifische Leckrate den
Wert von 10 I/h - m? (bei einem Druck von einem bar und einer
Temperatur von 20 °C) bei einer Druckdifferenz von 20 mbar
nicht Uberschreiten, wobei die Flache, auf die sich die Leckra-
te bezieht, der abgedeckte Strdomungsquerschnitt ist. Es sind
zwei in Reihe geschaltete Klappen zu installieren.

5.2.3  Fortluftfilteranlage, die wahrend oder unmittelbar

nach Storfallen betrieben werden muss

(1) Die Jodfilteranlage ist grundsatzlich mit 2 - 100 %, wahl-
weise zuschaltbar, auszulegen. Bei einstrangigen Jodfilteran-
lagen ist die doppelte der sich nach der Verweilzeit in 5.1.7 (4)
ergebenden Masse des Jodsorptionsmaterials in der Jodfilter-
anlage vorzusehen.

(2) Die zum Einsatz kommende Filtereinheit muss in Stro-
mungsrichtung aus Schwebstofffilterelementen mindestens
der Filterklasse H 13 nach DIN EN 1822-1, Jodfilteranlagen
und aus Schwebstofffilterelementen mindestens der Filterklas-
se H 11 nach DIN EN 1822-1 bestehen. Diesen Filtern sollten
Vorfilter mindestens der Klasse G4 nach DIN EN 779 vorge-
schaltet werden.

(3) Vor den Filtern sind Tropfenabscheider und Lufterhitzer
oder andere gleichwertige technische Einrichtungen vorzuse-
hen, die nach einem KihImittelverluststorfall auch bei Not-
strombetrieb funktionsféhig bleiben.

(4) Die Inbetriebnahme der Anlage hat bei Storfallen zu-
sammen mit dem Durchdringungsabschluss des Sicherheits-
behalters so zu erfolgen, dass Luftklappen entweder ohne
Hilfsenergie oder durch eine gesicherte, unabhéngige Versor-
gung mit Hilfsenergie (z. B. Druckspeicher) getffnet werden.

(5) Durch geeignete Mal3nahmen, z. B. durch Einbau von
Ruckschlagklappen oder ReiRfolien, ist zu verhindern, dass im
bestimmungsgemalen Betrieb des Kernkraftwerks Luft aus
dem Fortluftkanal Uber das Filter zurlickgedriickt wird. Dabei
ist eine innere Dichtheit von 100 I/h - m? (bei einem Druck von
einem bar und einer Temperatur von 20 °C) bei einer Druckdif-
ferenz von 4 mbar einzuhalten, wobei die Flache, auf die sich
die Leckrate bezieht, der abgedeckte Stromungsquerschnitt
ist.

(6) Die Fortluftfilteranlage darf im Leistungsbetrieb grund-
satzlich nicht betrieben werden. Falls die Anlage betrieben
wurde, sind Priifungen nach 8.3.2 innerhalb von 4 Wochen
durchzufuhren. Fur wiederkehrende Prifungen ist nur ein
derart zeitbegrenzter Betrieb zuléssig, dass die Jodfilteranlage
nicht unzulassig belastet werden.

5.2.4  Umluftkiihlanlagen

(1) Die Ventilatoren der Umluftkiihlanlagen missen mindes-
tens die gleiche Redundanz haben wie die sicherheitstech-
nischen Einrichtungen, zu deren Funktion sie erforderlich sind.

(2) Die Umluftkhlanlage fir die Warte ist grundséatzlich
redundant auszulegen. Sofern zusatzlich zur Warte eine
Notsteuerstelle vorhanden ist, ist eine Auslegung der Um-
luftkiihlanlage fir die Warte mit 1 - 100 % ausreichend. Es
muss mdoglich sein, die Anlage ohne AuRenluftzufuhr zu be-
treiben.

(3) Abhangig vom Konzept der Anlage darf die Umluftkihl-
anlage fiir die Warte der Luftungsklasse 2 zugeordnet werden,
wenn die in (2) Satz 2 angefuhrte Bedingung vorliegen.

(4) Die Anlagen sollen mit Luftkiihler und erforderlichenfalls
mit Tropfenabscheider vorgesehen werden.

(5) Die Luftkiihler sollen an das zugehérige notstromgesi-
cherte Kihlsystem angeschlossen werden.

(6) Die Antriebe der Ventilatoren sollen an eine Notstrom-
anlage angeschlossen sein.

(7) Erforderlichenfalls sollte im bestimmungsgemaRen Be-
trieb die nach DIN 1946—7, DIN EN 13779, DIN EN 12792 und
ASR 5 erforderliche AuR3enluft der Umluft beigemischt werden
kénnen.

(8) Die Zuluft fur Schaltanlagen- und Elektronikrdume soll
Uber Filter der Klasse F 7 nach DIN EN 779 gefiihrt werden.

5.2.5  Fortluftanlagen fiir die Abfiihrung der Verlustwarme

(1) Die Ventilatoren der Fortluftanlagen fir die Abfiihrung
der Verlustwdrme mussen mindestens die gleiche Redundanz
haben wie die sicherheitstechnischen Einrichtungen, zu deren
Funktion sie erforderlich sind.

(2) Die Antriebe der Ventilatoren sollen an eine Notstrom-
anlage angeschlossen sein.

5.3
5.3.1

Luftungstechnische Einrichtungen der Liftungsklasse 2
Fortluftanlagen

Die Ventilatoren sind in Bezug auf den zur Einhaltung der
Druckstaffelung nach den Tabellen 5-1 und 5-2 notwendigen
Fortluftvolumenstrom redundant auszulegen. Die Antriebe der
Ventilatoren sollen an eine Notstromanlage angeschlossen sein.

5.3.2 Fortluftfilteranlagen

(1) Fortluftanlagen, die zur Unterdruckhaltung in Bereichen
des Sicherheitsbehélters, in denen Priméarkreiskomponenten
vorhanden sind, z. B. Anlagenrdume eines DWR, erforderlich
sind, missen so ausgelegt sein, dass die Fortluft im Leis-
tungsbetrieb kontinuierlich durch die Schwebstoff- und Jodfil-
teranlage gefiltert werden kann.

(2) Es muss sichergestellt sein, dass die Fortluft nach (1)
auch dann gefiltert werden kann, wenn ein Filterwechsel bei
Betrieb erforderlich wird. Hierzu darf der Einsatz von mobilen
Filtereinrichtungen nicht vorgesehen sein.

(3) Die Systemluft aus radioaktiven Stoffe fiihrenden Einrich-
tungen (z. B. Probeentnahmeeinrichtungen, Digestorien, Ar-
beitsplatzabsaugung, Behalter) ist durch Schwebstofffilterele-
mente und erforderlichenfalls zuséatzlich durch eine Jodfilteran-
lage zu reinigen. Soweit es sich um Raumbereiche handelt,
sind dabei die entsprechenden Orientierungswerte nach den
Tabellen 5-1 und 5-2 einzuhalten.

(4) Soll bei Bedarf die Abluft aus Raumbereichen gemaf
Auslegungskonzept gefiltert werden, darf die Zuschaltung von
Hand erfolgen. Bis zur Feststellung der Leckageherkunft dir-
fen die Abluftvolumenstréme aus Teilbereichen reduziert und
damit an den Volumenstrom der Filteranlage angepasst wer-
den, sofern dabei die vorgegebenen Luftstrémungsrichtungen
eingehalten werden und die Schadstoffkonzentrationen der
Luft an sténdig besetzten Arbeitsplatzen zulédssige Werte nicht
Uiberschreiten.

(5) Fur die Abluft aus dem Sicherheitsbehélter nach (1) und
erforderlichenfalls fir die Systemluft nach (3) sind vor den
Filtern Tropfenabscheider und Lufterhitzer oder andere tech-
nisch gleichwertige Einrichtungen vorzusehen.

(6) Ist in einer Fortluftfilteranlage ein Schwebstofffilterele-
ment installiert, so muss dieses mindestens der Filterklasse
H 13 nach DIN EN 1822-1 entsprechen.

(7) Istin einer Fortluftfilteranlage eine Jodfilteranlage instal-
liert, mussen die zum Einsatz kommenden Filter in Stro-



mungsrichtung aus Schwebstofffilterelementen mindestens
der Filterklasse H 13 nach DIN EN 1822-1, Jodfilternanlagen
und aus Schwebstofffilterelementen mindestens der Filterklas-
se H 11 nach DIN EN 1822-1 bestehen.

5.3.3  Umluftfilteranlagen im Sicherheitsbehélter

(1) Zum Einsatz kommende Filtereinheiten missen in Stro-
mungsrichtung aus Schwebstofffilterelementen mindestens
der Filterklasse H 13 nach DIN EN 1822-1, Jodfilteranlagen
und aus Schwebstofffilterelementen mindestens der Filterklas-
se H 11 nach DIN EN 1822-1 bestehen.

(2) Bei zu erwartender Taupunktunterschreitung ist die Fil-
tereinrichtung mit einem Lufterhitzer auszuristen.

5.3.4  Kuhlanlagen fur Gebaudestrukturen im Sicherheits-

behélter (z. B. Schildkiihlung)

(1) Die zur Kuhlung der Gebé&udestrukturen erforderlichen
Umluftkiihlanlagen sind redundant auszulegen.

(2) Die Anlagen sollen mit Luftkiihler und erforderlichenfalls
mit Tropfenabscheider vorgesehen werden.

(3) Die zugehorigen Luftkihler sollen an das zugehorige
notstromgesicherte Kiihlsystem angeschlossen werden.

(4) Die Antriebe der Ventilatoren sollen an eine Notstrom-
anlage angeschlossen sein.

(5) Die Orientierungswerte der Tabelle 5-3 sind zu beachten.

5.3.5  AuBenluftanlage fur den Kontrollbereich

(1) Das Eindringen brennbarer Gase und Dampfe von auf3en
ist zu verhindern. Dabei ist es zulassig, solange notwendig,
auf den Unterdruck im Kontrollbereich durch Abschaltung der
Zu- und Abluftanlagen zu verzichten.

Hinweis:

Zur rechtzeitigen Alarmierung und Auslésung von Schaltmal3-

nahmen sind Angaben in KTA 2103 Abschnitt 5 enthalten.

(2) Die Zuluft fur den Kontrollbereich soll Gber Filter mindes-
tens der Klasse F 7 nach DIN EN 779 gefuhrt werden.

5.3.6  Druckstof3sicherungen

(1) Durch geeignete MaRnahmen, z. B. Einbau von Druck-
stoRsicherungen ist sicherzustellen, dass bei einem KihImit-
telverluststérfall in der SchlielRphase der Absperrarmaturen
infolge des zwischenzeitlichen Druckaufbaues im Sicherheits-
behélter die angeschlossenen Luftungs- und Filteranlagen
funktionsfahig bleiben, sofern dies fir eine spatere Be- und
Entliftung des Sicherheitsbehélters erforderlich ist.

(2) Bei der Auslegung der Druckstof3sicherungen der Auf3en-
und Fortluftéffnungen sind die Kenndaten der &uf3eren Druck-
welle anlagenspezifisch festzulegen. Bei der Berechnung ist
davon auszugehen, dass die Druckwelle von aul3en kommt. Die
Druckstof3sicherungen sind so auszulegen, dass sie mindestens
dem 1,1fachen des maximal auftretenden Stérfalldruckes ohne
Beeintrachtigung ihrer Funktion widerstehen.

6 Leittechnische Einrichtungen

6.1  Allgemeine Anforderungen

(1) Die Zuverlassigkeit der luftungstechnischen Anlagen darf
nicht durch die Zuverlassigkeit der leittechnischen Einrichtun-
gen bestimmt werden.

(2) Die leittechnischen Einrichtungen missen im bestim-
mungsgemalen Betrieb des Kernkraftwerks prifbar sein.
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(3) Die Funktion der liftungstechnischen Anlagen muss mit
Hilfe von Anzeigen und Meldungen von der Warte aus uber-
wacht werden kénnen.

(4) Die Ventilatoren der Zu- und Abluftanlagen im Kontrollbe-
reich missen so bemessen sein, dass die eingestellten Volu-
menstrome die gerichtete Luftstromung und die Druckstaffelung
in den Gebauden entsprechend den Orientierungswerten nach
den Tabellen 5-1 und 5-2 aufrecht erhalten.

(5) Die Unterdriicke in den in den Tabellen 5-1 und 5-2
genannten Gebauden und Raumgruppen sind zu messen,
anzuzeigen und zu registrieren. Das Verlassen des zulassigen
Bereichs muss gemeldet werden.

(6) Die Anordnung der Anschlussstellen fur die Differenz-
druckmessung muss so gewahlt werden, dass das geforderte
Druckgefélle ausreichend uberwacht werden kann.

6.2
6.2.1

Luftungstechnische Einrichtungen der Liftungsklasse 1

Luftungstechnische Einrichtungen zur Sicherstellung
des Sicherheitseinschlusses

(1) Bei Anregung durch das Reaktorschutzsystem miissen
die notwendigen Absperrarmaturen fiir den Sicherheitsein-
schluss automatisch schliel3en. Die Einleitung der Absperr-
funktion muss auch von Hand méglich sein.

(2) Die Absperrarmaturen fur den Sicherheitsbehélter, die
nicht zur betriebsmafigen Be- und Entliiftung des Sicherheits-
behalters dienen, sind so zu verriegeln, dass sie erst bei ab-
geschaltetem Reaktor, z. B. in Abhangigkeit von Druck und
Temperatur im Primarkuhlsystem, geéffnet werden kdnnen.

(3) Luftungstechnische Einrichtungen nach 5.2.1, 5.2.2 und
5.2.3 sind durch das Reaktorschutzsystem anzusteuern.

(4) Die Betatigungen fiur liftungstechnische Anlagen und
Komponenten nach (3) und (5) sollen, soweit sicherheitstech-
nisch zuldssig, von der Warte aus erfolgen kénnen. Fir die
Umluftkihlanlagen des Notspeisegebdudes sind in der Not-
steuerstelle Betatigungsmoglichkeiten, Anzeigen und Meldun-
gen fiir den Betrieb im Storfall vorzusehen.

(5) Die leittechnischen Einrichtungen fir luftungstechnische
Anlagen nach 5.2.4 und 5.2.5 fir die zueinander redundanten
Teilsysteme (luftungstechnische Strange) missen voneinan-
der so unabhéangig sein, dass ein Versagen auslésendes Er-
eignis nicht mehr als ein Teilsystem beeinflussen kann.

(6) Die Funktion der zueinander redundanten Teilsysteme ist
zu Uberwachen. Fiur nicht vom Reaktorschutzsystem ange-
steuerte Teilsysteme, die fur Einrichtungen des Reaktor-
schutzsystems und der aktiven Sicherheitseinrichtungen vor-
handen sind, muss dies durch Gefahrenmeldungen nach
KTA 3501 Klasse | erfolgen. Fir die vom Reaktorschutzsys-
tem angesteuerten Teilsysteme sind nach KTA 3501 Ab-
schnitt 4.10 die Priifbarkeit sicherzustellen und eine Uberwa-
chung auf Funktionsbereitschaft durchzufiihren.

6.2.2  Fortluftanlage und Fortluftfilteranlage, die wéhrend
oder unmittelbar nach Storfallen betrieben werden

muss

(1) Wenn die Ventilatoren zu Priifzwecken eingeschaltet wer-
den, muss sichergestellt werden, dass sie zum Schutz des Jod-
sorptionsmaterials nach spatestens 5 min, z. B. von Hand auf-
grund einer Gefahrenmeldung oder durch eine Automatik, wie-
der abgeschaltet werden. Die im Anforderungsfall wirksame
Steuerung muss gegeniber dieser Automatik Vorrang haben.
Eine Handeinschaltung der Ventilatoren muss maoglich sein.

Hinweis:

Durch die Begrenzung der Prifdauer auf 5 min soll erreicht wer-

den, dass der Schadstoffeintrag von Kohlegiften (z. B. Ole, Fette,
Lésungsmittel) in das Jodsorptionsmaterial gering gehalten wird.
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(2) Die Volumenstréme der luftungstechnischen Anlage sind
zu messen und anzuzeigen und sollen registriert werden.

6.2.3  Umluftanlagen und Fortluftanlagen

(1) Die luftungstechnischen Anlagen miissen entweder im
Dauerbetrieb eingeschaltet sein oder vor Erreichen der maxi-
mal zulassigen Raumlufttemperatur automatisch oder gleich-
zeitig mit den zu kiihlenden Aggregaten eingeschaltet werden
kénnen.

(2) Es muissen

a) die Raumlufttemperatur gemessen und in der Warte ange-
zeigt und

b) die Uberschreitung der Grenzwerte der Raumlufttempera-
tur gemeldet werden.

(3) Der Betrieb der Ventilatoren muss iberwacht werden; die
erforderliche Liftungsleistung ist zu gewahrleisten.

6.3
6.3.1

Luftungstechnische Einrichtungen der Liiftungsklasse 2
Fortluftanlagen

(1) Der Betrieb der Fortluftventilatoren muss iberwacht wer-
den; bei Ausfall eines Ventilators muss automatisch auf den
anderen der redundanten Ventilatoren umgeschaltet werden.

(2) Bei abgeschalteter oder ausgefallener Fortluftanlage
muss die AuRenluftanlage automatisch abgeschaltet werden.

(3) Ubersteigt die maximale Druckerhohung den zuldssigen
Druck fir die zu entliftenden Gebaude, Gebaudeteile oder
Inneneinbauten, so sind MafRnahmen zu treffen, durch die beim
Versagen der Regelung unzulassige Driicke verhindert werden.

(4) Der Uber den Kamin abgefihrte Fortluftvolumenstrom
muss gemessen und registriert werden.

6.3.2  Fortluftfilteranlagen

Der Schaltvorgang zur Umleitung der Fortluft aus dem Reak-
torgebaude oder aus anderen Raumbereichen auf eine ent-
sprechende Filteranlage muss von der Warte aus erfolgen
kénnen.

6.3.3  Umluftkiihlanlagen im Sicherheitsbehalter

(1) Der Betrieb der Umluftventilatoren fur die Anlagenraume
muss Uberwacht werden. Bei Ausfall eines Ventilators muss
die Umschaltung auf den anderen der redundanten Ventilato-
ren automatisch erfolgen.

(2) Fur Anlagenrdume, z. B. Dampferzeugerraume, liftungs-
technischer Bereich des biologischen Schildes, Reaktorraum,
Messumformerraume, muss die Uberschreitung von Grenz-
werten der Raumlufttemperatur gemeldet werden. Zusatzlich
mussen die Raumlufttemperaturen in Anlagenrdumen, z. B.
Dampferzeugerraumen und Reaktorraum, gemessen und
registriert werden.

6.3.4  AuBenluftanlage fur den Kontrollbereich
(1) Die AuBenlufttemperatur muss angezeigt werden.
(2) Die Zulufttemperatur muss geregelt werden.

(3) Die Feuchte der Zuluft soll Uberwacht und gesteuert
werden.

(4) Sofern keine Riickschlagarmaturen vorgesehen sind, mis-
sen die AuRenluftklappen von der Warte aus absperrbar sein.

(5) Der Betrieb des AuRenluftventilators muss Uberwacht
werden.

6.4
6.4.1

Filteranlagen und Komponenten
Filteranlagen

(1) Die Druckdifferenzen an der Schwebstofffilterstufe und
der vorgeschalteten Luftfilterstufe miissen jeweils getrennt
tberwacht werden. Die maximal zuléssigen Druckdifferenzen
sind an den Messinstrumenten zu markieren.

(2) Die Luftfilteranlage ist gegen eine unzulassige Termpera-
turiberschreitung zu schiitzen. Dazu ist die Lufttemperatur zu
Uiberwachen. Bei Verwendung einer elektrischen Lufttrock-
nungseinrichtung ist zusatzlich der Volumenstrom zu uberwa-
chen. Bei einer Uberschreitung der maximal zulassigen Tem-
peratur des Luftstromes oder einer Unterschreitung des zulds-
sigen Volumenstromes muss eine automatische Abschaltung
des Lufterhitzers erfolgen.

6.4.2

An allen gesteuerten Klappen muss die Ruckmeldung uber
Endschalter erfolgen. Alle zur Regelung verwendeten Klappen
sind mit Riickmeldungen fiir Stellungsanzeigen zu versehen.

Klappen

7 Priufungen der luftungstechnischen Einrichtungen

Prufvorgaben fir Komponenten vor und bei der Herstellung
sind in DIN 25496 festgelegt.
Hinweis:
Nachfolgend sind Tatigkeiten angesprochen, die nach MaRRgabe
der Festlegungen der zustandigen Behdrde gegebenenfalls unter
Beteiligung eines Sachverstandigen nach § 20 AtG oder eines von
der Behorde benannten Sachverstandigen durchzufiihren sind.
Aus Praktikabilitatsgrinden wird auf diesen Sachverhalt nicht an
jeder entsprechenden Stelle eingegangen, es wird in Kurzform nur
jeweils der Sachverstandige angesprochen.

7.1 Inbetriebsetzungsprifungen der liftungstechnischen

Anlage

(1) Die folgenden Priifungen der liftungstechnischen Ein-
richtungen nach den Tabellen A-1 und A-2 sind durchzufih-
ren. Die Ergebnisse der Prifungen sind zu protokollieren. Der
Sachverstandige hat die Ergebnisse der von ihm verantwort-
lich durchgefuhrten Prifungen zu bescheinigen.

(2) Im Rahmen der Inbetriebsetzungsprifungen sind alle die
Sicherheit betreffenden Teile daraufhin zu prufen, ob Ausfih-
rung, Leistung und Funktion mit der Auslegung Ubereinstimmen.
Hinweis:
Fir die LUftungsarmaturen nach 5.2.1 (1) und (5) sind nahere Ein-
zelheiten in KTA 3404 Abschnitt 4.3 festgelegt.

(3) Die Prifungen missen umfassen:

a) Besichtigung der Ausfihrung der liftungstechnischen An-
lagen.

b) Funktionsprifungen an den Anlagen, bestehend aus

ba) Ein-, Aus-, Umschaltvorgangen unter den Bedingun-
gen des bestimmungsgeméalen Betriebes sowie des
Notstrombetriebes,

bb) Prifung der Verriegelungsbedingungen,

bc) Prifung der Regelungen, z. B. von Temperatur, Druck,
Volumenstrom,

bd) Uberpriifung der Messeinrichtungen, z. B. fiir Tempe-
ratur, Volumenstrom, Unterdruck,

c) Uberpriifung der Grenzwerteinstellungen.

d) Uberpriifung des Anschlusses der Energieversorgung, der
Mess-, Regel- und Steuersysteme an die jeweils zugeord-
nete Stromversorgungsschiene.

e) Volumenstrommessungen in strahlenschutztechnisch oder

sicherheitstechnisch wichtigen Raumbereichen bei neuen
Filtern und bei simulierter Filterbeladung.



f) Uberprufung der Druckstaffelungen oder der gerichteten
Luftstromungen in einzelnen Raumbereichen bei bestim-
mungsgemalRem Betrieb und Betrieb der Anlagen
nach 5.2.2 und 5.2.3 sowie bei Umschaltvorgangen.

g) Dichtheitsprifungen, z. B. an Kanalen, Klappen.

h) Uberprifung der Raumluftzustiande, soweit diese ohne
Leistungsbetrieb des Kernkraftwerks mdglich ist. Eine
endgiiltige Uberpriifung der Raumluftzustande ist beim
Leistungsbetrieb des Kernkraftwerks durchzufuhren.

i) Kontrolle der Priifbarkeit, Wartungs- und Instandsetzungs-
zuganglichkeit.

7.2  Wiederkehrende Prifungen

(1) Die wiederkehrenden Priifungen der liftungstechnischen
Einrichtungen nach den Tabellen A-1 und A-2 sind grundsétz-
lich nach Tabelle 7-1 durchzufuhren.
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Hinweis:

Fir die LUftungsarmaturen nach 5.2.1 (1) und (5) sind néhere Ein-
zelheiten in KTA 3401.4 ,Reaktorsicherheitsbehélter aus Stahl;
Teil 4: Wiederkehrende Prufungen” festgelegt.

(2) Werden luftungstechnische Anlagen oder Komponenten
fur einen groReren Zeitraum als den zwischen zwei regelma-
Big wiederkehrenden Prifungen nicht benutzt und missen
diese nicht verfligbar sein, z.B. bei langerem Reaktorstill-
stand, so ist abweichend von Tabelle 7-1 die nachste wieder-
kehrende Priifung spétestens vor der Verwendung oder not-
wendigen Verfugbarkeit dieser luftungstechnischen Anlagen
oder Komponenten durchzufiihren.

(3) Werden bei den wiederkehrenden Prifungen Mangel
festgestellt, so sind diese im Hinblick auf den sicheren Betrieb
des Kernkraftwerks zu beurteilen und Fristen fir die Mangel-
beseitigung anzugeben. Die Beseitigung der Mangel ist nach
einer erneuten Priifung zu bestatigen.

Lfd. Zu prifen
Nr.

Luftungsklasse Luftungsklasse
1 2

Luftungsklasse
lund 2

Prifer

Sachkundige (z. B. Betreiber) | Sachverstandige

Prifintervalle (Jahre

1 | Gesamtanlage auf einwandfreien Zustand durch visuelle In- b 1y 1
spektion

2 | Einwandfreie Funktion der Mess-, Regel- und Alarmeinrich- 1/4 1 1
tungen, die sicherheitstechnische Bedeutung haben

3 | Einwandfreie Funktion einschlieRlich Verriegelungen der lUf- 1 1 1
tungstechnischen Anlagen

4 | Armaturen auf Funktion, Stellzeit und auf die jeweils geforder- 1/2 1 1
te Dichtheit

5 | Luftungsabschlussarmaturen am Sicherheitsbehélter
nach 5.2.1 (1) und (5)
a) Visuell 1/4 - 1
b) Funktion 1/4 - 1
c) Stellzeit 1/2 - 1
d) Dichtheit bei BE-Wechsel - bei BE-Wechsel

Visuell, Funktion und Dichtheit

6 | Luftungsarmaturen am Sicherheitsbehélter nach 5.2.1 (6)

Bei Anlagenrevi- -
sion/BE-Wechsel
vor Aufnahme
des Leistungsbe-

Bei Anlagenrevi-
sion/BE-Wechsel
vor Aufnahme
des Leistungsbe-

und Verbindungskanéle zwischen Filter und Ventilatoren

triebs triebs
7 | Einhaltung der Differenzdriicke, Luftstromungsrichtungen und 1 1 1
gegebenenfalls Volumenstréme
8 | Dichtsitz der Schwebstofffilterelemente nach 8.3.1 (2) 12 12 13
9 | Dichtheit samtlicher druckseitiger Kanéle hinter den Ventilato- 9 9 9

ren einschlieB3lich der saugseitig angeordneten Filtergehause

1) zusatzlich ist VDI 6022-Blatt 1 zu beachten.
2) Jahrlich und bei Filterwechsel.
3) Jahrlich und bei Filterwechsel der Luftungsklasse 1.

Tabelle 7-1: Wiederkehrende Prifungen an luftungstechnischen Anlagen
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(4) Uber die wiederkehrenden Prifungen sind Priifberichte
anzufertigen, aus denen zu entnehmen sind:

a) Prufergebnisse,

b) festgestellte Mangel,

¢) Beurteilung der festgestellten Mangel,
d) Frist fur die Méngelbeseitigung.

Eine Bezugnahme auf die Inbetriebsetzungsprifungen ist zu-
lassig.

(5) Bei den wiederkehrenden Prifungen ist zu prifen, ob die
sicherheitstechnischen und strahlenschutztechnischen Einrich-
tungen und Vorkehrungen der luftungstechnischen Anlagen den
an sie gestellten Anforderungen geniigen und gegeniiber den
Inbetriebsetzungsprifungen keine unzuldssige Verminderung in
der Wirksamkeit der Anlagen eingetreten ist.

8 Prafungen der Filteranlagen

Hinweis:
siehe Hinweis zu 7

8.1  Allgemeine Anforderungen

(1) Die Erfillung der Anforderungen nach 5.1.6 und 5.1.7 ist zu
Uberprifen und von einem Sachverstandigen zu bescheinigen.

(2) Filteranlagen, die der Ruckhaltung von Schwebstoffen
dienen, sind nach 8.2.1 (1) bis (3) zu prifen. Die Ergebnisse
der Priifungen sind zu dokumentieren.

8.2
8.2.1

Abnahme- und Funktionsprifung
Schwebstofffilteranlagen

(1) Schwebstofffilterelemente sind auf Einhaltung der in B 2
und der in DIN EN 1822-1 angegebenen Anforderungen zu
prifen. Die Einhaltung der geforderten Eigenschaften ist durch
ein Prifprotokoll vom Hersteller zu dokumentieren.

(2) Die einwandfreie Funktion der Schwebstofffilteranlage ist
durch mindestens eine der im Folgenden angegebenen Vor-
Ort-Prifungen nach a) bis d) sicherzustellen. Fir Schwebstoff-
filterelemente sind die Ergebnisse der Prifungen durch einen
Sachversténdigen zu bescheinigen. Bei Anwendung der nach
a) bis ¢) genannten Prifmethoden kann bei einem positiven
Ergebnis dieser Prifung davon ausgegangen werden, dass
die Forderung von 5.1.6 (2) (hinreichend niedriger Leckvolu-
menstrom) erfullt ist.

a) Partikelzahlung (nattrliche Staubteilchen)

Bei eingebauten Schwebstofffilterelementen ist die ein-
wandfreie Funktion der Schwebstofffilteranlage nach
DIN EN 1822-1 sicherzustellen.

b) Messung mit Prifaerosolpartikeln

Bei eingebauten Schwebstofffilterelementen wird der Ab-
scheidegrad im eingebauten Zustand mit Hilfe von Prifae-
rosolpartikeln gemessen. Der Abscheidegrad muss dabei
den fiir die Filterklasse H 13 nach DIN EN 1822-1 gelten-
den Wert einhalten.

Hinweis:

Als Priifsubstanz wird z. B. Natriumfluoreszein verwendet. Ver-

fahrensvorschriften unterliegen derzeit einer Einzelbewertung.

c) Bei Schwebstofffilterelementen, die in ein speziell dafir
vorgesehenes Gehause eingesetzt sind, darf die Leckfrei-
heit des Elementes und die hinreichende Dichtigkeit des
Sitzes durch einen Olfadentest im eingebauten Zustand
gepruft werden.

d) Unmittelbar vor dem Einbau ist jedes Schwebstofffilter-
element auf Leckfreiheit (z. B. mit Olfadentest) zu prufen.
Nach dem Einbau erfolgt eine Dichtsitzprifung des Ele-

mentes. Dabei muss gemal der Forderung nach 5.1.6 (2)
gezeigt werden, dass der Leckvolumenstrom bei einem
Prifdruck von 20 mbar 0,003 % des Nennvolumenstromes
des Filterelementes (Herstellerangabe) nicht liberschreitet.

(3) Die Dichtheit von Filtergeh&usen sowohl nach auf3en als
auch von Roh- zu Reinluftseite ist durch Prifung vor einer
Oberflachenbehandlung nachzuweisen. Bei der Prifung soll
der Uberdruck im Gehause 20 mbar betragen. Der Leckvolu-
menstrom soll dabei grundsétzlich 0,003 % des Nennvolu-
menstromes nicht Uberschreiten. Abweichungen sind nur
zulassig, wenn sichergestellt ist, dass durch die Leckage keine
kontaminierte Luft angesaugt werden kann. Es ist zulassig,
zum qualitativen Nachweis einen Schaummitteltest, z. B. Ne-
kaltest, heranzuziehen.

(4) Der Nachweis der Dichtheit nach DIN 25496 ist durch
den Genehmigungsinhaber oder einen von ihm beauftragten
Dritten und zusétzlich durch einen Sachverstéandigen, zu be-
statigen.

(5) Schwebstofffilterelemente der Storfallfilteranlage miissen
eine Energiedosis von mindestens 10* Gy ohne Beeintrachti-
gung der Funktionsfahigkeit so Uberstehen, dass auch am
Ende der vorgesehenen Betriebszeit der Abscheidegrad der
geforderten Filterklasse entspricht.

8.2.2  Jodfilteranlagen

(1) Jodfilteranlagen miissen nach

DIN 25496 erfillen.

die Anforderungen

(2) Das in die Jodfilteranlage eingefillte Jodsorptionsmateri-
al muss die in B 3 spezifizierten Eigenschaften haben.

(3) Der Abscheidegrad ist vor Einfiillen des Jodsorptionsma-
terials an einer Probe der Charge des in der Jodfilteranlage zu
verwendenden Jodsorptionsmaterials unter Einstellung der
Auslegungsbedingungen in Hinsicht auf

a) lineare Luftgeschwindigkeit,

b) relative Luftfeuchte,

c) Temperatur,

d) Druck und

e) Beladung mit radioaktivem Methyljodid

bei einer Betttiefe zu bestimmen, die der der Jodfilteranlage
entspricht. Eine Lagerzeit von bis zu 3 Jahren ist ohne erneute
Prifung zulassig. Die Lagerbedingungen nach B 4 sind zu
erfullen.

(4) Die Abscheideeigenschaft des Jodsorptionsmaterials zur
Abscheidung von radioaktivem Methyljodid ist durch eine
Laborpriifung jeder Charge des ungebrauchten Jodsorptions-
materials nachzuweisen. An Jodfilteranlagen, die wéahrend
eines Storfalles eingesetzt werden, sind mindestens zwei
voneinander unabhéngige Einzelprifungen durchzufuhren. Es
ist der Mittelwert der Abscheidegrade aus beiden Versuchen
zu bestimmen. Die Abweichungen der Einzelwerte vom Mit-
telwert durfen nicht mehr als 30 % des fur den Durchlassgrad
(1 minus geforderter Abscheidegrad) angegebenen Wertes
betragen. Das Ergebnis ist bei Anlagen der Luftungsklassen 1
und 2, die entsprechend den Angaben in den Tabellen A-1
und A-2 zu priifen sind, durch ein Gutachten eines Sachver-
standigen zu bescheinigen.

(5) Dem Sachverstandigen sind folgende Detailangaben zu
den Jodfilteranlagen zu machen:

a) Verwendungszweck und Einsatzort, z. B. Abluft Ringraum,
Abluft Anlagenraume, Umluft,

b) Betriebsweise,
¢) Abmessungen der Filtereinheiten,
d) Art des Jodsorptionsmaterials,



e) KorngrolRenverteilung des Jodsorptionsmaterials,
f) Impragnierung des Jodsorptionsmaterials,

g) wirksames Schittvolumen des Jodsorptionsmaterials je
Jodfilteranlage,

h) Masse des Jodsorptionsmaterials je Jodfilteranlage,
i) Betttiefe des Jodsorptionsmaterials,

k) maximal zuléssiger Durchsatz je Jodfilteranlage,

I) Druckdifferenz bei Nenndurchsatz,

m) maximal und minimal zulassige Betriebstemperatur,

n) verwendete Materialien, die mit dem Jodsorptionsmaterial
in Verbindung kommen,

0) maximal zulassige relative Luftfeuchte,

p) Art und Konzeption der Uberpriifung des Jodsorptionsma-
terials, z. B. mit Hilfe von Kontrollfiltern,

q) Hersteller der Jodfilteranlage,
r) vorhandene Prifzeugnisse,

s) vorgesehene Prufungen.
Hinweis:
Das wirksame Schuttvolumen des Jodsorptionsmaterials nach
g) beinhaltet nicht die Volumina von Full- und Abzugsstutzen.

(6) Die folgenden Priifungen sind durchzufiihren, die Ergeb-
nisse sind zu protokollieren. Der Sachverstandige hat die
Ergebnisse der folgenden Prifungen zu bescheinigen:

a) Uberpriifung der sachgeméaRen Einbringung des Jodsorp-
tionsmaterials in die Schuttbettfilter und Kontrollfilter, der
anschlieBenden Einstellung des Luftdurchsatzes sowie
Verplombung der Kontrollfilter im betriebsbereiten Zustand
nach jeder Neubefullung.

b) Die erste Prifung der Abscheideeigenschaft des Jodsorpti-
onsmaterials (Laborprifung) zum Nachweis der Anforderun-
gen nach B 3 (1) muss frihestens 4 Monate und spétestens
10 Monate nach Erstbefillung durchgeflhrt werden.

c) Bei Jodfilteranlagen ist der spezifische Abscheidegrad
nach der Erstbefiillung zu prifen. Hierzu ist eine anerkann-
te Methode zur Vor-Ort-Prifung zu verwenden. Dabei sind
folgende Bedingungen einzuhalten:

ca) Zur Bestimmung mechanischer Lecks in der Sorpti-
onsschicht sind je zwei roh- und reinluftseitige Offnun-
gen und eine Prufmittelaufgabedffnrung mit Ver-
schluss-Stopfen an geeigneten Stellen anzubringen.

cb) Es ist sicherzustellen, dass eine homogene Durchmi-
schung des Priifmittels mit der Luft gegeben ist.
Hinweis:
Dieses ist z. B. zu erreichen durch das Anbringen der Auf-
gabestelle und reinluftseitigen Probeentnahmedéffnung in ei-
nem Abstand vom Filter, der das 10fache des Durchmes-
sers des Kanals betragt.
cc) Es sind zwei um einen Winkel von 90° versetzte Priif-
mittelstutzen in Kanalmitte an zugénglicher Stelle zu
installieren. Der Mindestabstand auf der Kanalachse
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muss 100 mm betragen. Es ist zulassig, die Probeent-
nahmestellen vor den Schwebstofffilterelementen, die
den Jodfilteranlagen vorgeschaltet sind, anzubringen
und Offnungen fiir die Schwebstofffilterpriifung mitzu-
benutzen, soweit diese geeignet sind.

d) Bei Jodfilteranlagen der Liftungsklasse 1 und bei Jodfilter-
anlagen der Luftungsklasse 2 mit einer Verweilzeit von
kleiner als 1 s ist der spezifische Abscheidegrad nach je-
der Neubefullung zu prifen.

e) Bei Jodfilteranlagen der Luftungsklassen 1 und 2 ist nach
einer Anderung der Art des zum Einsatz kommenden Jod-
sorptionsmaterials (siehe 8.2.2 (5) d)) wie nach einer Erst-
befullung der Jodfilteranlage entsprechend 8.2.2 (6) c) zu
verfahren.

8.3  Betriebsiiberwachung und wiederkehrende Priifungen

der Filter und des Jodsorptionsmaterials

Die wiederkehrenden Prifungen sind nach Tabelle 7-1 durch-
zuflhren.

8.3.1 Schwebstofffilterelemente

(1) Es ist die an den Schwebstofffilterelementen auftretende
Druckdifferenz zu tiberwachen (vergleiche 6.4.1 (1). Bei Errei-
chen der betrieblich festgelegten Druckdifferenz sind die
Schwebstofffilterelemente zu erneuern.

(2) Die Dichtsitze von Schwebstofffilterelementen sind jahr-
lich zu prifen, z. B. mittels Dichtrille nach 8.2.1 (2) d) oder
integralem Test nach 8.2.1 (2) a) bis c).

(3) Schwebstofffilterelemente, die nach 5 gefordert werden,
sind spéatestens nach 27000 Betriebsstunden und danach
jahrlich einem Funktionstest nach einer der in 8.2.1 (2) a) bis
c) beschriebenen Methoden zu unterziehen und spéatestens
nach einer Einsatzzeit von 9 Jahren auszutauschen.

8.3.2  Jodfilteranlagen

(1) Zur Prufung der Abscheideeigenschaft des Jodsorpti-
onsmaterials muss das Material der Laborprobe und der Jod-
filteranlage aus der selben Charge stammen und Uber densel-
ben Zeitraum mit der Abluft beaufschlagt worden sein. Diese
Prufung hat jéahrlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Priifung ist
durch einen Sachversténdigen bescheinigen zu lassen.

(2) Der Fullstand des Jodsorptionsmaterials ist bei Entnah-
me der Laborprobe aus dem Filterbett im Anschluss an die
Entnahme zu prifen. In anderen Féallen ist der Fullstand spé-
testens alle 2 Jahre zu prifen.

(3) In Abhangigkeit vom zeitlichen Verlauf des Abschei-
degrads sind zusatzlich Laborpriifungen des Jodsorptionsma-
terials durchzufiihren, deren Zeitpunkte mit dem Sachverstan-
digen abzuklaren sind.
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Anhang A

Beispiele fur Anforderungen und Prifvorgaben bei ausgefuhrten liftungstechnischen Anlagen

Die nachfolgenden Tabellen A-1, A-2 und A-3 beziehen sich auf Gebaude der bisherigen Kraftwerkskonzeption der Reaktorty-
pen DWR und SWR (siehe 1 (1)).

Ifd. Luftungstechnische Einrichtung Y Anforderungen | Prifungen nach
Nr. nach Abschnitt | den Abschnitten
11 Luftungstechnische Einrichtungen zur Sicherstellung des Sicherheitseinschlusses 5.2.1 71,72
1.2 Fortluftanlage zur Aufrechterhaltung eines Unterdruckes im Ringraum 5.2.2 71,72,8
1.3 Fortluftfilteranlage, die wahrend oder unmittelbar nach Storfallen betrieben werden | 5.2.3 71,72,8
muss
1.4 Umluftkihlanlagen fur 5.2.4 7.1,7.2
141 Notspeisegebaude
1.4.2 Nebenkihlwasserpumpen- und Reinigungsbauwerk 2
143 Kabelkanale
14.4 Teilsteuerstellen
1.45 Gebaudescheiben fiir sicherheitstechnische Redundanzen im Schaltanlagen-
gebaude
1.4.6 Not- und Nachkuhlsysteme (wenn Warmeabgabe an gesicherte Kuihlkreislaufe
nicht geplant)
1.4.7 Notstromerzeugergebaude
148 Warte 3
15 Fortluftanlagen fur die Abfuhrung der Verlustwarme 5.25 71,72
151 Notstromerzeugergebaude

1) Die verwendeten Gebaudebezeichnungen entsprechen der derzeitigen Praxis und sind deshalb als Beispiele anzusehen.

2) Diese Einstufung gilt nicht, wenn die Einhaltung des Temperaturgrenzwertes ohne Liftung nachgewiesen ist.
3) Siehe 5.2.4 (3).

Tabelle A-1: Anforderungen und Prifungen bei liftungstechnischen Einrichtungen der Luftungsklasse 1

Ifd. Luftungstechnische Einrichtung V) Anforderung Prufungen nach
Nr. nach Abschnitt | den Abschnitten
2.1 Fortluftanlagen fur 5.3.1 71,72

211 Sicherheitsbehélter

212 Ringraum

2.13 Reaktor- und Hilfsanlagengeb&aude

2.1.4 Nukleares Betriebsgebaude

2.15 Maschinenhaus (SWR)

2.2 Fortluftfilteranlagen 5.3.2 71,72,8

2.3 Umluftfilteranlagen im Sicherheitsbehalter 5.3.3 71,7.2,8

2.4 Umluftkihlanlagen fur

24.1 Gebaudestrukturen im Sicherheitsbehéalter (Schildkiihlung) 5.3.4 71,72

2.4.2 Warte 2 5.3.4 7.1,7.2

25 AuRenluftanlage fiir den Kontrollbereich fiir 5.35 71,72

251 Reaktor- und Hilfsanlagengeb&aude

25.2 Maschinenhaus (SWR)

2.6 DruckstofR3sicherungen 5.3.6 7.1,7.2

1) Die verwendeten Gebéaudebezeichnungen entsprechen der derzeitigen Praxis und sind deshalb als Beispiele anzusehen.

2) sjehe 5.2.4 (3).

Tabelle A-2: Anforderungen und Prifungen bei liftungstechnischen Einrichtungen der Liftungsklasse 2
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Ifd. Luftungstechnische Einrichtung

Nr.

3.1 Fortluftanlagen ¥ zur Abfiihrung der Verlustwarme und zur Einhaltung der Mindestluftwechsel fur

3.11 Notstromerzeugergebaude

3.1.2 Schaltanlagengeb&ude

313 Notspeisegebaude

3.14 Maschinenhaus (DWR)

3.2 Umluftkiihlanlagen 1) fur

3.21 Kabelkanale

3.22 Rechnerraum

3.2.3 Notspeisegebaude

3.24 Speisewasserarmaturenkammer

3.25 Not- und Nachkuhlsysteme (wenn Warmeabgabe an gesicherte Kihlkreisldaufe geplant)

3.2.6 Sonstiges im Kontrollbereich (z. B. begehbare Betriebsrdume; oberer Teil des Ringraumes)

3.3 AuRenluftanlagen ) fiir die Einhaltung der Mindestluftwechsel und zur Abfiihrung der Verlustwarme fiir
3.3.1 Schaltanlagengebaude

3.3.2 Maschinenhaus (DWR)

3.3.3 Notspeisegebaude

3.4 Luftungstechnische Anlage im nichtgebunkerten Teil des Nebenkihlwasserpumpen- und Reinigungsbauwerkes
3.5 Luftungstechnische Anlage fir Werkstatt- und Lagergebaude

3.6 Luftungstechnische Anlage fir Versorgungsanlagengebéude

3.7 Luftungstechnische Anlage fir Vollentsalzungsanlagengebéaude

3.8 Luftungstechnische Anlage fir Kilhlturmzusatzwasser-Aufbereitungsbauwerk

3.9 Luftungstechnische Anlage flr Verwaltungs- und Sozialgebaude

3.10 | Ldftungstechnische Anlage fur Hauptkihlwasserpumpenbauwerk

3.11 | Umluftgerate und Schubventilatoren auch innerhalb des Kontrollbereiches ohne sicherheitstechnische oder strahlen-

schutztechnische Bedeutung

1) Bezieht sich nur auf die Systemteile, die nicht in den Tabellen A-1 und A-2 aufgefihrt sind.

Tabelle A-3: Luftungstechnische Einrichtungen, an die in dieser Regel keine Anforderungen gestellt werden
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Anhang B

Zusatzliche Anforderungen fir Filtermedien und Filterelemente

B 1 Anwendungsbereich

Dieser Anhang gilt fir Schwebstofffiltermedien und Schweb-
stofffilterelemente nach DIN EN 1822-1, die in Komponenten
der Liftungsklasse 1 (Tabelle A-1) und in Komponenten der
Liftungsklasse 2 (Tabelle A-2) eingesetzt werden.

B 2 Schwebstofffilterelemente

(1) Schwebstofffilterelemente und deren Rahmen missen
wahrend der vorgesehenen Betriebszeit der Einwirkung der
zur Dichtung des Filtersitzes bendtigten Anpresskraft ohne
Beeintrachtigung der Funktionsfahigkeit tiberstehen. Das dafir
eingesetzte Dichtmaterial muss im Rahmen der vorgesehenen
Betriebszeit dauerelastisch und alterungsbesténdig sein.

(2) Schwebstofffilterelemente sind dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

a) Name und Sitz des Herstellers oder Lieferanten,
b) Typenbezeichnung,

c) Fertigungsnummer,

d) Klasse nach DIN EN 1822-1,

e) Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom,
Hinweis:
Der Nennvolumenstrom ist der Volumenstrom, der fur das je-
weilige Filter vom Hersteller angeben ist.

f) Durchflussrichtung.

(3) Das Filtermedium muss wasserabstoRend sein.

(4) Schwebstofffilterelemente muissen fur einen Dauerein-
satz bei mindestens 90 % relativer Luftfeuchte und bei einer
Temperatur von mindestens 80 °C ausgelegt sein.

B 3 Jodsorptionsmaterial

(1) Das Abscheidevermdégen der in Jodfilteranlagen eingesetz-
ten frischen Aktivkohle fiir Methyljodid muss so grof3 sein, dass
der K-Faktor einen Wert von 8 reziproken Sekunden nicht unter-
schreitet. Zur Ermittlung des K-Faktors der Aktivkohle im unge-
brauchten Zustand ist diese bei einer relativen Luftfeuchte von
95 %, einer Temperatur von 30 °C, einer Betttiefe von 10 cm
und einer Verweilzeit von 0,2 s wahrend einer Vorstromzeit ins
Adsorptionsgleichgewicht mit Wasserdampf zu bringen und
anschlieBend fur die Dauer von einer Stunde mit radioaktiv
markiertem Methyljodid zu beaufschlagen.

Hinweis:

Bei einer hoheren relativen Luftfeuchte ergeben sich niedrigere

K-Faktoren.

Anlage Anfangszustand Endzustand
Jodsorptionsma- | Jodsorptionsma-
terial in % terial in %
Anlage fur den bestim- 99 90
mungsgemafen Betrieb
der Liftungsklasse 2
Storfallfilteranlage der 99,99 99
Luftungsklasse 1

Tabelle B-1: Mindestwerte fir den Abscheidegrad von Jod-
sorptionsfiltern fir Methyljodid

(2) Fur den Abscheidegrad von Jodfilteranlagen sind folgen-
de Mindestwerte fur Methyljodid einzuhalten:

(3) Aktivkohle darf fir den Einsatz bei Temperaturen von
Uiber 120 °C nur dann vorgesehen werden, wenn durch Mes-
sungen unter den simulierten ungunstigsten Betriebsbedin-
gungen bei der maximal méglichen Temperatur nachgewiesen
wurde, dass der Abscheidegrad infolge Desorption von radio-
aktivem Jod innerhalb einer Zeitdauer von 2 Wochen nicht
mehr als 20 % des im Kurzzeitversuch bei 2 Stunden Spiilzeit
ermittelten Wertes ansteigt. Bei Einsatztemperaturen von uber
180 °C ist die Entziindungstemperatur zu bestimmen.

(4) Die KorngréRe der Aktivkohle soll 1 mm bis 2 mm betra-
gen. Fir die KorngréRenverteilung der Aktivkohle wird (Sieb-
satz entsprechend DIN ISO 3310-1) folgende Aufteilung emp-
fohlen:

Korngrof3e in mm Anteil in %
>25 max. 0,5
> 2 max. 5
1bis2 min. 94
<1 max. 6
<0,8 max. 0,5

Tabelle B-2: Empfohlene Aufteilung fur die KorngréRenvertei-
lung der Aktivkohle

(5) Die Festigkeitseigenschaften der Aktivkohle im Hinblick
auf Bruchfestigkeit und Abrieb sollten sicherstellen, dass nach
einem mechanischen oder pneumatischen Transport die in (4)
festgelegte KorngrofRenverteilung eingehalten wird.

(6) Die Selbstentziindungstemperatur einer mit 1,5 % Ka-
liumjodid impragnierten Aktivkohle soll nicht kleiner als ca.
300 °C sein.

(7) Die Kaliumjodid-Impragnierung der Aktivkohle soll 1 bis
maximal 2 Gewichtsprozente betragen.

(8) Der Druckverlust soll nach dem Einfiillen (von Hand oder
mechanisch oder pneumatisch) in die Jodfilteranlage auf der
Basis einer linearen Luftgeschwindigkeit von 0,5 m/s und einer
Schitthdhe von 10 cm Aktivkohlebett nicht gréRer als 10 mbar
sein.

B 4 Lagerbedingungen fur Jodsorptionsmaterial

(1) Die Aktivkohlefasser sind in einem trockenen Raum
frostfrei zu lagern. Der Raum sollte beliftet sein.

(2) Beim Einlagern sind alle Fasser einzeln zu dokumentie-
ren und mit dem Einlagerungsdatum zu beschriften. Die Féas-
ser sind so zu stellen, dass zur Entnahme die Fassbeschrif-
tung gut sichtbar ist.

(3) Wahrend der Lagerzeit miissen die Fasser verschlossen
bleiben, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schadstoffen
zu verhindern.
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Anhang C

Bestimmungen, auf die in dieser Regel verwiesen wird

(Die Verweise beziehen sich nur auf die in diesem Anhang angegebene Fassung. Darin enthaltene Zitate von Bestimmungen
beziehen sich jeweils auf die Fassung, die vorlag, als die verweisende Bestimmung aufgestellt oder ausgegeben wurde.)

AtG Gesetz Uber die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre
Gefahren (Atomgesetz) vom 23. Dezember 1959 (BGBI. | S. 814), in der Fassung vom
15. Juli 1985 (BGBI. | S. 1565), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 12. August 2005
(BGBI. | S. 2365)

StrlSchv Verordnung Uber den Schutz vor Schaden durch ionisierende Strahlen (Strahlen-
schutzverordnung - StriSchV) vom 20. Juli 2001 (BGBI | S. 1714), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 1. September 2005 (BGBI. | S. 2618)

KTA 2103 (6/00) Explosionsschutz in Kernkraftwerken mit Leichtwasserreaktoren (allgemeine und fall-
bezogene Anforderungen)

KTA 3501 (6/85) Reaktorschutzsystem und Uberwachungseinrichtungen des Sicherheitssystems

KTA 3702 (6/00) Notstromerzeugungsanlagen mit Dieselaggregaten in Kernkraftwerken

DIN EN 779 (5/03) Partikel-Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik — Bestimmung der Filterleistung

DIN EN 1751 (1/99) Luftung von Gebauden — Gerate des Luftverteilungssystems, Aerodynamische Priifun-
gen von Drossel- und Absperrelementen

DIN EN 1822-1  (7/98) Schwebstofffilter (HEPA und ULPA)
Teil 1: Klassifikation, Leistungspriifung, Kennzeichnung

DIN 1946-7 (6/92) Raumlufttechnische Anlagen in Laboratorien

DIN ISO 3310-1 (9/01) Analysensiebe — Technische Anforderungen und Prufungen — Teil 1: Analysensiebe mit

Metalldrahtgewebe
DIN EN 12792  (5/04)

Berichtigung 1 Liftung von Gebauden — Symbole, Terminologie und graphische Symbole
DIN EN 13779 (5/05) Luftung von Nicht-Wohngebauden — Allgemeine Grundlagen und Anforderungen an
Luftungs- und Klimaanlagen
DIN 25496 (5/92) Luftungstechnische Komponenten in kerntechnischen Anlagen
DIN EN 50272-2 (12/01) Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen — Teil 2: Stationére Batterien
VDI 6022 Blatt 1  (7/98) IHygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen - Biro- und Versamm-
ungsraume

ASR 5 (12/84) Arbeitsstattenrichtlinie — Liftung





